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fprochen, ber im testen 3abr in Siel formulirt Wor=

ben. Der KurS bauerte brei SBochen unb befchtug
namentlich bie Srigabefchule, bie Saftif ber »erbttn=

benen SBaffen unb ber gelbbienft in ber gangen Se=

beutung beS 3BorteS. SJtan fpürte ben Einfluß bie=

fer Sorbereitttng wobt imlSruppengufammengug, na=
menttid) g. S. in ber Srigabefchule, wo bie Satall=
tonSd)efS unb SJtaforS ihre Sataillone febr ftcher

führten. Hoffentlich bat biefe« 3nfiitut Sürgerrecbt
bei un3 gewonnen.

Der Soruntcrrid)t beS eibg. ©tabe«, ber »om 28.

Shgttft bi« 4. ©eptember bauerte/ gerftel in einen

tbeoretifcben unb in einen praftifcben. Der tbeore=

tifcbe würbe feweilen SJtorgenS in gwei ©tttnben er=

tbeilt unb umfaßte bie Srigabefd)ttte mit taftifdjen
Erläuterungen unb ba« neue getbbienfUSteglement.
Der praftifche Unterricht beftunb in StefognoSgirungen
beS 9Jtanö»erterraiuS nebft taftifd)en Erörterungen
unb fchrifttichen Stetationen. Stuf bem Serrain würbe
auf atleS aufmerffam gemacht, auf bie Kulturoer*
bättniffe, bie Sobenbewegttng, bie SGBegeperbinbung,
bie ©ewäffer unb ibre Sergweigungen; e« würben

auf bem Serrain ©teflungen auSgefucht, bie Srup=
pen»ertbettttng befprocheu, Stngriff unb Sertheibigttng
eingelner Slbfchnitte, wie Dorfer, ©ebötge, g(ttßüber=

gange. Stamenttich genau würben auf bem Serrain
bte DiSpofttionen. für bie brei DiüiftonSmanöoreS
fiubirt. @o würben am 28. unb 29. Sluguft bie

beiben Ufer ber Süng ttnterfucbt, am 29. Sirrfelb
unb baS Deftte »on Sraunegg, am 31. ba« ©teg=
lerhatt, bie H&|en »on 3Boblenfct)Wt)l unb Sübtifon,
bie SBegüerbinbung »on Sägertg nach Dottifon ":c,"
am 1. ©eptember SJtetlingen unb Umgebung, am 3.
baS giSliSbacher Sßtateau unb bie ©ommerhatbe,
Stm 4. begaben ftch bie Srigabeftäbe in ihre Kan=

tonnementS. 2Bät)renb biefer SorbereitungSgeit wur=
ben auch alte SorbereitungSarbeiten für bie Drgani=
fation »ollenbet.

Stm 2. ©ept. rüdrett bie ©pegiatwaffen ein unb

begögen fotgenbe KantomtementS:
Die Slrtilleriebrigabe tag in Sengbnrg, Stieberleng,

©chafiSbeim, Stupperfd)Wpl unb H«njenfch.w^t. 3^r
Erergir= unb 5ßarfpta| war gwtfcben Sengburg unb

Hungenfcbwpt ftrirt.
Die KaoaUeriebrigabe fantontrte in ©cbiugnach,

Srugg, SBinbifcb unb Haufen unb hatte ihren Ue=

bungSpta^ bei Haufen.
Die ©ch,ü|en tagen in Sengburg unb Stieberleng.

Die ©entebrigabe in Srugg in ber bortigen Qia=

ferne.
Der Sorunterricht bauerte für bie Slrtitlerie, (§,a=

»atlerie unb baS ©enie ben 3., 4., 5., 6., 7. unb 8.

©eptember, folglich 6 Sage, für bie ©chü|en ben

- 3., 4., 5. unb balben 6. ©eptember, folglid) nur
3/2 Sage-" ES wieberbott ftch bie alte Klage, baß

biefer SorfurS, ber boch. al« SßieberrJotungSfur« get=

ten foUte, burchauS ungenügenb unb baß eS unrecht

pon ber Eibgenoffenfchaft fei, einerfeit« »on ben Kan=

tonen ben »ottett SBiebertjolungSturS für bie gu fen=

benben Sataittone gu »erlangen, anbererfeit« bie ©pe=

giatwaffen, beren 3«ftruftion ibr gufällt, in ihrem

Unterriebt wiltfürlich gu »erfürgen. Diefe Klage bat

ibre »olle Serechtigung. ©ollen, waS mau fa »on
ber 3«fanterie »erlangt, bie ©pegiatwaffen burchauS

bienftfähig gu ben großem Uebungen rüden, fo müf=
fett fte auch einen geborigen Sorunterricht erhalten
baben, 6 Sage genügen aber bagu nicht, namentlich
bann nt'd)t, wetut noch in gotge fd)lecbter Sßitterung
ber Unterricht mannigfach gehemmt wirb, wie eS

beuer ber galt war.
Sei ben ©chüfcen tritt noch ber Uebetftanb bingtt,

baß ibre 3uftruftiottSgeit überbaupt gu furg ifi; fte

baben weniger Unterricht als faft bie güfttterfom-
pagnien, {ebenfalls beträdtflich weniger al« bie 3a=

ger. ?0tan barf ftch baber auch nicht wunbern, baß

fte in manchen Dienftgweigen, namentlich im leichten

unb gefebidten Siratiliren benfelben nachfteben, ebenfo

im Sorpoftenbienft.
DiefeS ©öftem muß bei einem nächften Sruppen=

gufammengttg geänbert werben. Ein anberer Uebet=

ftanb tritt fowobt bei ben ©pegiatwaffen atS bei ber

3nfanterie gu Sage; eS ift bieß bie Slrt wie fte auf
bat SJtanoPreterrain fommen; heuer ftnb fo gu fa=

gen alte Sruppen mit ben Eifenbahnen bis an bie

®renge ihrer KantonnementS beförbert worben. 2Bir
ftnb burchauS ein»erftanfcen, wenn man biefeS Se=

forberungSmittet bei ben Heimmärfchen anwenbet, ba=

gegen wäre eS febr gut, wenn bie Sruppen gur Ue=

bung wenigfien« einige SJtärfcbe gu madjen hatten.
Die SJtärfche härten ab, ergeugen ben wabren 3Jtiti=

tärgetft unb bürfen baber burdjauS nicht atS »er=

tome Beit betrachtet werben. Die Kunft gu SJtar=

fchiren unb gut gu SOtarfchiren ift eine große Kunft.
©orgen wir bafür, baß wir fte nid)t »erlernen, ba^
wir unfere Sruppen nicht ohne Stotb burch ben (Bi=

fenbabntranSport »erweicblidjen. SOBir ntüßten eS

eine« .SageS bitter bereue«!

(gortfefcung folgt.)

$)a$ militärifche Zeichnen im &erhä(tni$ ja
nnferm SDfctltjfttftem.

y. Stein obfefti» genommen baben bie KriegSwiffen=
fchaften mit allen ihren HülfSfächern, alfo auch baS

militärifche Beichnen für {eben ©taat, ber ftch bett

Qn>eä »orgefe^t bat, feine Erifteng gegen innere ober

äußere gewattfame Slngrtffe mititärifch gu fiebern,

burchauS Eine unb biefelbe Sebeutung, ob nun ber

©taat ben genannten Bwed burch ein ftebenbeS Heer

gu erreichen beabftchtfge ober ob feine fonftitutionetlett,
geograpbifchen ober ofonomifchen Serbättniffe benfet=

ben auf ein SJtiligfyftem angewiefen haben, ©omit
febeint ftd) unfere beabftebtigte Sefprechung nur um
ben $unft ber unerläßlichen Stnforberungen an bie

eingehen @rabe unb Sruppengattungen, alfo um bie

fubfeftioen Seiftuttgen breben gu fonnen, bte biSber

attgeftrebt unb erreicht worben ftnb. Da aber nun
einmal unfer SJtiligfpftem nebft bem ©runbfafce ber

atigemeinen SBebrpflicbt wegen ber mogtiebften 3tfft=

milation biefer lefctern mit bem bürgerlichen Sehen,
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sprachen, der im letzten Jahr in Biel formulirt worden.

Der Kurs dauerte drei Wochen und beschlug

namentlich die Brigadeschule, die Taktik der verbundenen

Waffen nnd der Felddienst in der ganzen
Bedeutung des Wortes. Man spürte deu Einfluß dieser

Vorbereitung wohl imZTruppenzusammenzug,
namentlich z. B. in der Brigadeschule, wo die

Bataillonschefs und Majors ihre Bataillone sehr sicher

führten. Hoffentlich hat dieses Institut Bürgerrecht
bei uns gewonnen.

Der Voruntcrricht des eidg. Stabes, der vom 28.

August bis 4. September dauerte, zerfiel in eineu

theoretischen und in einen praktischen. Der theoretische

wnrde jeweilen Morgens in zwei Stunden
ertheilt und umfaßte die Brigadeschule mit taktischen

Erläuterungen nnd das neue Felddienst-Neglement.
Der praktische Unterricht bestund in Rekognoszirungen
des Manövertcrrains nebst taktischen Ervrtcrungen
und schriftlichen Relationen. Auf dem Terrain wurde
auf alles aufmerksam gemacht, auf die Kulturver-
hältnissc, die Bodenbewegung, die Wegeverbindung,
die Gewässer und ihre Verzweigungen; es wurden

auf dem Terrain Stellungen ausgesucht, die Trup-
pcnvertheilung besprochen, Angriff und Vertheidigung
einzelner Abschnitte, wie Dörfer, Gehölze, Flußübergänge.

Namentlich genau wurden auf dem Terrain
die Dispositionen, für die drei Divisionsmanövres
studirt. So wurdeu am 28. und 29. August die

beiden Ufer der Bünz untersucht, am 29. Birrfeld
und das Defile von Braunegg, am 31. das

Steglerhau, die Höhen von Wohlenschwyl und Büblikon,
die Wegverbiuduttg von Tägerig uach Dottikon :c.,
am 1. September Mellingen und Umgebung, am 3.

das Fislisbacher Plateau und die Sommerhalde.
Am 4. begaben sich die Brigadestäbe in ihre
Kantonnements. Während dieser Vorbcreitungszeit wurden

auch alle Vorbereitungsarbeiten für die Organisation

vollendet.
Am 2. Sept. rückten die Spezialwaffen ein und

bezögen folgende Kantonnements:
Die Artilleriebrigade lag in Lenzburg, Niederlenz,

Schafisheim, Rupperschwyl nnd Hunzenschwyl. Ihr
Exerzir- und Parkplatz war zwischen Lenzburg und

Hunzenschwyl firirt.
Die Kavalleriebrigade kantouirte in Schiuznach,

Brugg, Windisch und Hausen und hatte ihren
Uebungsplatz bei Hausen.

Die Schützen lagen in Lenzburg und Niederlenz.
Die Geniebrigade in Brugg in der dortigen

Caserne.

Der Vorunterricht dauerte für die Artillerie,
Cavallerie und das Genie den 3., 4., 5., 6., 7. und 8.

September, folglich 6 Tage, für die Schützen den

- 3., 4., 5. und halben 6. September, folglich nur
3/2 Tage ' Es wiederholt sich die alte Klage, daß

dieser Vorkurs, der doch als Wiederholungskurs gelten

sollte, durchaus ungenügend und daß es unrecht

von der Eidgenossenschaft sei, einerseits von den

Kantonen den vollen Wiederholungskurs für die zu
sendenden Bataillone zu verlangen, andererseits die

Spezialwaffen, deren Instruktion ihr zufällt, in ihrem
Unterricht willkürlich zu verkürzen. Diese Klage hat

ihre volle Berechtigung. Sollen, was man ja von
der Infanterie verlangt, die Spezialwaffen durchaus
dienstfähig zu den größern Uebungen rücken, so muffen

sie auch einen gehörigen Vorunterricht erhalten
haben. 6 Tage genügen aber dazu nicht, namentlich
dann nicht, wenn noch in Folge schlechter Witterung
der Unterricht mannigfach gehemmt wird, wie es

Heuer der Fall war.
Bei den Schützen tritt noch der Uebelstand hinzu,

daß ihre Jnstrnktionszeit überhaupt zn kurz ist; sie

haben weniger Unterricht als fast die Füsilierkompagnien,

jedenfalls beträchtlich weniger als die Jäger.

Man darf sich daher auch nicht wundern, daß

sie in manchen Dienstzweigcn, namentlich im leichten
und geschickten Tirailliren denselben nachstehen, ebenso

im Vorpostendienst.
Dieses System muß bei eiuem nächsten

Truppenzusammenzug geändert werden. Etn anderer Uebelstand

tritt sowohl bei den Spezialwaffen als bei der

Infanterie zu Tage; cs ist dieß die Art wie sie auf
das Manövreterrain kommen; Heuer sind so zu
sagen alle Truppen mit den Eisenbahnen bis an die

Grenze ihrer Kantonnements befördert worden. Wir
sind durchaus einverstanden, wenn man dieses

Beförderungsmittel bei dcn Heimmärschen anwendet,

dagegen wäre es sehr gut, wenn die Truppen zur
Uebung wenigstens einige Märsche zu machen hätten.
Dic Märsche Härten ab, erzeugen den wahren
Militärgeist und dürfen daher durchaus nicht als
verlorne Zeit betrachtet werden. Die Kunst zu
Marfchiren und gut zu Marschiren ist eine große Kunst.
Sorgen wir dafür, daß wir sie nicht verlernen, daß

wir unsere Truppen nicht ohne Noth durch den

Eisenbahntransport verweichlichen. Wir müßten es

eines.Tages bitter bereuen!

(Fortsetzung folgt.)

Das militärische Zeichnen im Verhältniß zu
unserm Milizsystem.

7. Rein objektiv genommen haben die Kncgswissen-
schaften mit allen ihren Hülssfächern, also auch das

militärische Zeichnen für jeden Staat, der sich den

Zweck vorgesetzt hat, seine Existenz gegen innere oder

äußere gewaltsame Angriffe militärisch zu sichern,

durchaus Eiue und dieselbe Bedeutung, ob nun der

Staat den genannten Zweck durch ein stehendes Heer

zu erreichen beabsichtige oder ob seine konstitutionellen,

geographischen oder ökonomischen Verhältnisse denselben

auf ein Milizsystem angewiesen haben. Somit
scheint sich unsere beabsichtigte Besprechung nur um
den Punkt der unerläßlichen Anforderungen an die

einzelnen Grade und Truppengattungen, also um die

subjektiven Leistungen drehen zu können, die bisher

angestrebt und erreicht worden sind. Da aber nun
einmal unser Milizsystem nebst dem Grundsatze der

allgemeinen Wehrpflicht wegen der möglichsten

Assimilation dieser letztern mit dem bürgerlichen Leben,
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freilich oft gu ättgftlich unb übertrieben, auf ben{eni=

gen, ber ©parfamfeit in Beit, Kräften, ®etb jc.
bebaupten will; fo bürfte eine Erörterung beffen,
waS für ben Krieg mit Stüdftcbt febeS ®rabeS unb
{eher SGBaffe bringenb nothig ift, unb eine ShSfcheU
bung ber bei fiebenben Sruppen attfättig Porfoin*
menben SuruSartlfel um fo eher am $lafce fein, als
bann baS übrig bleibenbe, fcbarf geftchtete SJtinimum
Pon Stnforberungen, gebedt burch ben fategorlfchen
3mperati», baS gelb ftcher bebaupten wirb. Stach

fotcher StuSfcheibung beS ©toffeS wirb bann in grage
falten: SOBie fann baS 3nbi»ibuum am gwedmäßig=
ften ftch biefeS ©toffeS bemeiftem? — SBaS leiftet
bie bürgerliche ©cbulbilbuttg für Sorfchub bagtt? —
SBaS bleibt unfern mititärifchen UnterrichtSanftalten
gu thttn übrig.

Den reinen ©egenftanb inS Sluge gefaßt, gerfättt
baS mititärifche Betdmett itt brei Hauptgweige:

a. DaS artitleriftifcbe Beichnen, weld)cS einen
Sbeü beS SRafchtnengeicbnenS ausmacht; eS befchlägt
im weiteften ©inne bie bitbticbe Darfietlung ber »er=
fchiebenen Strten ©efcbüfce, inbegriffen Hanbfeuer*
Waffen unb Waffen überhaupt, bantt ber gulwwerie,
ber SJtafcbinen, SEßerfgcuge unb ©eräthe gur Stnfer=
tigung ber SJtunition unb beS geuerwerf«, enblid)
fämmtlidjer 2Berfgeuge aller berjenigen Hanbwerfer,
welche ©egenftänbe für bie SlrtitterieauSrüftung lie=

fern unb meiftenS auch im ^erfonettett eine« 3Irtit=
terieforpS repräfentirt ftnb.

b. DaS fortifffatorifche ober geftungSgeid)=
neu bitbet einen fpegietlen Sbeil beS SaugeidjnenS
unb fe|jt auch, foferne eS ftch um Saugegenftänbe
Pon großerm Umfange banbett, baS ©ituationSgeich=
nett bis gu einem gewiffen ©rabe PorauS; baSfelbe

umfaßt:
1) bie »orübergebenbc ober gelbbefeftigttng,
2) bie permanente Sefeftigung unb im weiteften

©inne aud)

3) fämmtlfcbe Hätf^erfgeuge, SJtafchinen unb
guhrwerfe, bie beim geftungSbatt erforberticb
ftnb, womit eS alfo an baS artilleriftifche
Beichnen anfcbließt, fo wie lefctereS aud) im
Beichnen ber Satteriebauten, ber $ul»ermüb=
ten unb Saboratorien k. einen fpegietlen Se=

rühruugSpunft mit bem fortifffatorifcben unb
bem Saugefchnen heftet.

c. DaS $lan= ober ©ituattonSgeichnett, mit
Segug auf feinen Hauptgwed auch Serraingeich=
neu, topograpbifcheS Beichnen genannt unb
bei Slnwenbung auf größere Erbftriche unb baberiger
Senu^ung fteinerer SOta^fiähe inS Kartengetd)nen
übergehenb, ift ber umfangreich fte, uttb, weit baS

9Jtanö»rirfelb alter SCBaffengattungen (auch abgefeben

pon fünftlicher Serftärfung beSfelben) befchtageub,
ber unentbehrlichfte, ber SJtannigfaltigfeit unb Unre=

gelmäßigfeit beS abgubitbenben ©egenftanbeS (Dber=
fläche ber Erbe) wegen ber fchwierigfte pou allen brei
Bweigen beS mititärifchen BeichnenS.

a. uttb b. fatlett begüglicb ber tbeoretifchett ®ruub=
fäfce, DarftettungS= unb StuSfübrungSmetboben, bttrch=

auS in allen Segiehungen mit bem tecbnifchen Qeify
neu überhaupt gufammen unb gwar um fo eher, ba

bei biefen Bweigen beS BeichnenS immer fo große
SJtaßftäbe gewäbtt werben, ba^ bis inS fteinfte De=
tait hinein ein natürlichem Sitb beS ©egenftanbeS
gegeben werben fann; wäbrenb wir bei c. nicht nur
in biefer teueren Segfebung febr oft genötbfgt ftnb,
anftatt eineS naturgemäßen SitbeS im entfprechenben
SJtaßftabe, fottpentionette Beichen gu wählen, fonbern
überbaupt aucb itt gotge ber Eigentbümlichfeiten beS

©egenftanbeS einer pon a. unb b. gang perfcbiebenett

DarftettungSweife begegnen, fo ba^ wir hier eigent=
ticb ein gang eigentbümttdjeS, für ftch abgefchtoffeneS

gach erlernen muffen, inbeffen eS bei a. unb b. ge=

nügt, bie DarftettungSweife beS tecbnifchen Beiebnen«,
alfo »orgügltcb baS fogenannte geometrifche Beichnen
erlernt gu haben unb folcheS auf artilleriftifche unb
fortiftfatorifebe ©egenftänbe anguwenben.

Dem ©ituattonSgeichnen fchließt ftch nod) als »er=
wanbter Bweig, ber meiftenS mit bagu abgebanbelt
wirb, an:

d. baS taftffebe Beichnen, welches in ben gi=
gurentafeln ber Erergir=Stegtemente als etementar-
taftifche Darfteüung ber normalen Eootutionen uttb
ber Sagerung ber Sruppen meift obne Segiebuttg aufS
Serrain erfcheint, für bie höhere Saftif aber unb
tbeilweife fchon für ben ©icherbeitSbtenft im gelbe,
fowobt fiebenben gußeS als im SJtarfcbe »on ber

Serraingelchnung «ngertrenntich wirb, {a »ietmehr
bann nichts ShbereS mebr ift, atS eitt Serraingeicb=
nen mit eingefchatteten Sruppenftettungen.

3n frübertt Erergir=Stegtementen fanb man noch,

weil bamalS manches in ©tettung unb Hanbgrlffen
beS ©olbaten gu fompligirt war, um burch ben blo=

ßen äBorttaut be« Stegtement« erftärt werben gu

fonnen, bte ©otbatenfchule mit atlerhanb fchultembett,
fdjteßenben unb fechtenben ©olbätchen angefüllt; fo
ba^ alfo enbtich auch noch ba« gtgurettgetchnett in
ben Sereich be« SJtititärgeichnen« gegogen werben

müßte, in nettefter Beit aber bat)in fällt, weit matt
bie vereinfachten ©tetlungen be« ©olbaten, mit uub

obne ©ewebr, au« ben wörtlichen Erflärungen gc=

nügenb »erftebt.
Süßer ftcb eine »otlftänbige ©ammtuttg aller Stegte=

tnente anfehaffen unb ftubiren wiU, ber wirb barin
noch eine Slrt »on Beicbnungen ftnben, bie in feine
ber obigen Kategorien gehören, matt trifft fte fonft
nur itt 5Jtobe{onrnalen an unb fte ftnb namentlich, in
Beitett ber ©chneiberfriege, wie ber gegenwärtige,
»on SQBichtigfeit. Eigentlichen friegerifd)en Bwcd ba=

ben biefelben feinen unb ftnb baber auch noch unfer«
£BiffettS in feinen militärwiffenfchafttichen Sebrbücbern

al« berechtigte« BeichnungSfacb aufgeführt worben;
wir berührten biefelben bier nur .ber Sottftänbigfett
wegen, unb um barauf aufmerffam gu machen, ba^
bat ©tttbittm berfelben 3ebem nötbig ift, ber in ben

galt fommt, 3nfpeftionett gu machen, ober ber ftd)
in Sorfenntniß ber ©rabauSgeicbnungen feiner Sor=

gefegten uttb Untergebenen nicht btamiren will,

(gortfefcung folgt.)
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freilich oft zu ängstlich und übertrieben, auf denjenigen,

der Sparsamkeit tn Zeit, Kräften, Geld w.
behaupten will; so dürfte eine Erörterung dessen,

was für den Krieg mit Rücksicht jedes Grades und
jeder Waffe dringend nöthig ist, und eine Ausscheidung

der bei stehenden Truppeu allfällig vorkommenden

Luxusartikel um so eher am Platze sein, als
dann das übrig bleibende, scharf gesichtete Minimum
von Anforderungen, gedeckt durch den kategorischen
Imperativ, das Feld sicher behaupten wird. Nach
folcher Ausscheidung des Stoffes wird dann in Frage
fallen: Wie kann das Individuum am zweckmäßigsten

sich dieses Stoffes bemeistern? — Was leistet
die bürgerliche Schulbildung für Vorschub dazu? —
Was bleibt nnsern militärischen Unterrichtsanstalten
zu thun übrig.

Den reinen Gegenstand ins Auge gefaßt, zerfällt
das militärische Zeichnen in drei Hauptzweige:

s. Das artilleristische Zeichnen, welches einen
Theil des Maschinenzeichnens ausmacht; es beschlägt
im weitesten Sinne die bildliche Darstellung der
verschiedenen Arten Geschütze, inbegriffen Handfeuerwaffen

und Waffen überhaupt, dann der Fuhrwerke,
der Maschinen, Werkzeuge und Geräthe zur Anfertigung

der Munition und des Feuerwerks, endlich
sämmtlicher Werkzeuge aller derjenigen Handwerker,
welche Gegenstände für die Artillerieausrüstung
liefern und meistens auch im Personellen eines

Artilleriekorps repräsenttrt sind.
b. Das fortifikatorische oder Festungszeichnen

bildet einen speziellen Theil des Bauzeichnens
und setzt auch, soferne es sich um Baugegenstände
von größerm Umfange handelt, das Situationszeichnen

bis zu einem gewissen Grade voraus; dasselbe

umfaßt:
1) die vorübergehende oder Feldbefestigung,
2) die permanente Befestigung und im weitesten

Sinne auch

3) sämmtliche Hülfswerkzeuge, Maschinen und
Fuhrwerke, die beim Festungsbau erforderlich
sind, womit es also an das artilleristische
Zeichnen anschließt, so wie letzteres auch im
Zeichnen der Batteriebauten, der Pulvermühlen

und Laboratorien zc. einen speziellen

Berührungspunkt mit dem fortifikatorischen und
dem Bauzeichnen besitzt.

e. Das Plan- oder Situationszeichnen, mit
Bezug auf seinen Hauptzweck auch Terrainzeichnen,

topographisches Zeichnen genannt und
bei Anwendung auf größere Erdstriche nnd daheriger
Benutzung kleinerer Maßstäbe ins Kartenzeichnen
übergehend, ist der umfangreichste, und, weil das

Manövrirfeld aller Waffengattungen (auch abgesehen

von künstlicher Verstärkung desselben) beschlagend,
der unentbehrlichste, dcr Mannigfaltigkeit und
Unregelmäßigkeit des abzubildenden Gegenstandes (Oberfläche

der Erde) wegen der schwierigste von allen drei

Zweigen des militärischen Zeichnens.

a. und d. fallen bezüglich der theoretischen Grundsätze,

Darstellungs- und Ausführungsmethodcn, durchaus

in allen Beziehungen mit dem technischen Zeichnen

überhaupt zusammen und zwar um so eher, da

bei diesen Zweigen des Zeichnens immer so große
Maßstäbe gewählt werden, daß bis ins kleinste Detail

hinein ein natürliches Bild des Gegenstandes
gegeben werden kann; während wir bei e. nicht nur
in dieser letzteren Beziehung sehr oft genöthigt sind,
anstatt eines naturgemäßen Bildes im entsprechenden

Maßstabe, konventionelle Zeichen zu wählen, sondern

überhaupt auch in Folge der Eigenthümlichkeiten des

Gegenstandes einer von «. und d. ganz verschiedenen

Darstellungsweise begegnen, so daß wir hier eigentlich

ein ganz eigenthümliches, für sich abgeschlossenes

Fach erlernen müssen, indessen es bei s. und b.
genügt, die Darstellungsweise des technischen Zeichnens,
also vorzüglich das sogenannte geometrische Zeichnen
erlernt zu haben und solches auf artilleristische und
fortifikatorische Gegenstände anzuwenden.

Dem Situationszeichnen schließt sich noch als
verwandter Zweig, der meistens mit dazu abgehandelt
wird, an:

g. das taktische Zeichnen, welches in den

Figurentafeln der Exerzir-Reglemente als elementartaktische

Darstellung der normalen Evolutionen und
der Lagerung der Truppen meist ohne Beziehung aufs
Terrain erscheint, für die höhere Taktik aber und
theilweise schon für den Sicherheitsdienst im Felde,
sowohl siebenden Fußes als im Marsche von der

Terrainzeichnung uuzertrennlich wird, ja vielmehr
dann nichts Anderes mehr ist, als ein Terrainzeichnen

mit eingeschalteten Truppenstettungen.
Jn frühern Exerzir-Reglementen fand man noch,

weil damals manches in Stellung und Handgriffen
des Soldaten zu komplizirt war, um durch den bloßen

Wortlaut des Reglements erklärt werden zu

können, die Soldatenschule mit allerhand schulternden,

schießenden und fechtenden Soldätchen angefüllt; so

daß also endlich auch noch das Figurenzeichnen in
den Bereich des Militärzeichnens gezogen werden

müßte, in neuester Zeit aber dahin fällt, weil man
die vereinfachten Stellungen des Soldaten, mit und

ohne Gewehr, aus den wörtlichen Erklärungen
genügend versteht.

Wer sich eine vollständige Sammlung aller Réglemente

anschaffen und studiren will, der wird darin
noch eine Art von Zeichnungen finden, die in keine

der obigen Kategorien gehören, man trifft sie sonst

nur in Modejournalen an und sie sind namentlich in
Zeiten der Schneiderkriege, wic der gegenwärtige,
von Wichtigkeit. Eigentlichen kriegerischen Zweck haben

dieselben keinen nnd sind daher auch noch unsers

Wissens in keinen militärwissenschaftlichen Lehrbüchern

als berechtigtes Zeichnungsfach aufgeführt worden;
wir berührten dieselben hier nur.der Vollständigkeit
wegen, und um darauf aufmerksam zu machen, daß

das Studium derselben Jedem nöthig ist, der in den

Fall kommt, Inspektionen zu machen, oder der sich

in Vorkenntniß der Gradauszeichnungen seiner

Vorgesetzten und Untergebenen ntcht blamiren will.

(Fortsetzung folgt.)
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